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Vernehmlassungsverfahren   
 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

Genehmigung und Umsetzung des mit der Europäischen Union geschlossenen 
Abkommens über die Prümer Zusammenarbeit, des Eurodac-Protokolls  
und des mit den Vereinigten Staaten von Amerika geschlossenen Abkommens 
über die Zusammenarbeit zur der Prävention und Bekämpfung schwerer 

Straftaten 

Das Projekt setzt die Verpflichtungen aus der Unterzeichnung des Prümer Abkom-
mens, des Eurodac-Protokolls sowie des PCSC-Abkommens um. Diese Abkommen 
vertiefen die internationale Polizeizusammenarbeit. Das Abkommen Prüm beinhaltet 
den erleichterten Abgleich von DNA-Profilen, Fingerabdrücken sowie Fahrzeug- 
und Fahrzeughalterdaten mit den Ländern der EU. Das Abkommen PCSC beinhaltet 
den erleichterten Abgleich von DNA-Profilen und Fingerabdrücken mit den USA. 
Das Protokoll Eurodac beinhaltet den Abgleich von Fingerabdrücken der Strafver-
folgungsbehörden mit den Daten in der europäischen Asyldatenbank Eurodac. 
Durch die Umsetzung dieser Abkommen werden auf Bundesebene insbesondere 
Anpassungen des DNA-Profil-Gesetzes, des Strafgesetzbuches (StGB), des Asyl-
gesetzes (AsylG) und des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) notwendig. 

Datum der Eröffnung: 13. Dezember 2019 

Vernehmlassungsfrist: 31. März 2020 

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden bei:  
Bundesamt für Polizei (fedpol), Internationale Polizeikooperation, Guisanplatz 1A, 
3003 Bern, Telefon 058 462 15 88, www.fedpol.admin.ch 

Die Vernehmlassungsunterlagen sind elektronisch abrufbar unter:  
www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html 

24. Dezember 2019 Bundeskanzlei  
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